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FRITZ MITTHOF 

Das Recto der koptischen Mieturkunde CPR IV 114: 
Reste eines griechischen Kaufvertrages 

Tafel 3 

Der unlängst von Tonio Sebabstian Richter in seinem Beitrag Koptische Mietverträge 
über Gebäude und Teile von Gebäuden, JJP 32 (2002) 113-168 neu abgedruckte 
"Mietvertrag über einen Hausanteil" CPR IV 114 = CPR 11 125 (S . 122-124, Nr. 3) 
aus Hermupolis enthält, wie bereits von den beiden früheren Herausgebern Jakob Krall 
und Walter C. Till bemerkt, auf der Rückseite, die eigentlich das Recto des Blattes dar
stellt, eine ältere griechische Beschriftung, die bislang unpubliziert geblieben ist. 

Wie die nachstehende Transkription zeigt, handelt es sich um Reste eines Kaufver
trages. Dieser Vertrag folgt in seinen wesentlichen Teilen einem Formular, das aus 
etwa einem Dutzend Vergleichsurkunden des 6. und 7. Jh. bekannt ist. Daneben ent
hält er aber auch Elemente, die höchst selten oder sogar einzigartig sind. Als besonders 
enge Parallele ist der ebenfalls aus Hermupolis stammende Sklavenkauf SB XVIII 
13173 (629 oder 644 [so CSBE2 296]) zu nennen. 

Der Wortschatz des Textes ist bemerkenswert. In Z. 6 stand offenbar der Terminus 
KU'tU7t°X1], "Empfang (eines Geldbetrages)" , der zuvor einzig durch den soeben er
wähnten SB-Text bezeugt war, und in Z. 5 sind zwei Begriffe anzutreffen, die hier erst
mals im Kontext einer Rechtsurkunde verwendet werden, nämlich 7tA,o.crIlU, "Fäl
schung" bzw. "Täuschung", und 7tP6crXllIlU, "Vorwand" bzw. "Verstellung". Auffällig 
ist auch das in den Papyri überaus seltene Wort crUVOtKO~, das hier offenbar im Sinne 
von "Lebensgefährte" oder eventuell sogar "Ehemann" gebraucht wird (Z. 3). 

Der Kaufvertrag ist im Querformat (transversa charta) über die gesamte Höhe der 
Papyrusrolle geschrieben und dürfte ursprünglich, ähnlich wie SB XVIII 13173, recht 
lang gewesen sein. Der erhaltene Ausschnitt entspricht in dem SB-Text den Z. 39-46 
von insgesamt 121 Zeilen. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde die Rückseite des 
Vertrages für die Errichtung weiterer Urkunden genutzt. Zu diesem Zweck wurde die 
Rolle in schmale Streifen zerschnitten. 

Ob die Zweitverwendung bei demselben Notar erfolgt ist, der auch den Kaufvertrag 
aufgesetzt hat, oder bei einem anderen, ist nicht sicher zu klären. Paläographisch 
schiene eine Identität der beiden Personen durchaus möglich, da die koptische Schrift 
des Verso stellenweise in eben jene Kursive wechselt, in welcher das griechische Recto 
abgefaßt ist. Außerdem fehlt in dem Kaufvertrag der Name des Käufers (s. Z. 4), was 
vermuten läßt, daß das Geschäft niemals zustande gekommen und die Urkunde daher 
im Büro des Notars verblieben ist. Sollten diese Überlegungen richtig sein, hätten wir 
es mit einem Notar zu tun, der sowohl griechische als auch koptische Urkunden 
aufgesetzt hat. 



120 Fritz Mitthof 

Im erhaltenen Ausschnitt des Kaufvertrages bestätigt die Verkäuferin dem Käufer 
den Erhalt des Preises in Gegenwart von Zeugen. Die Höhe des gezahlten Betrages, 22 
1/2 Solidi, läßt vermuten, daß es sich um einen Land- oder Hauskaufhandelt. 

Bei der Wiederverwendung des Blattes wurde der Dorsalvermerk der koptischen 
Mieturkunde (CPR IV 114, 9) teils im Freiraum zwischen Z. 2 und 3 des griechischen 
Textes angebracht, teils aber auch über Z. 2 geschrieben, nachdem man die Erst
beschriftung in diesem Bereich teilweise gelöscht hatte. 

P.Vindob. K 2569 Recto 
Hermupolis 

9,2 x 34 cm 7. Jh. n. Chr. 
Tafel 3 

Das Recto des Papyrus ist quer zu den Fasern, das Verso parallel zum Faserlauf beschrieben. 
Rechts und links ist der Originalrand der Rolle erhalten; oben und unten weist das Blatt 
sekundäre Schnittkanten auf. Die linke obere Ecke des Blattes ist weggebrochen; am oberen 
rechten Rand ist ein ca. 0,5 cm hoher Streifen verlorengegangen. Keine Klebung. 13,5 cm 
vom linken Rand verläuft entlang einer senkrechten Faltung eine Bruchlinie. 

2 

3 

] . [ X]I?[uaou vO~ta~a:tta] 
[Et]~'?<!~ ~~'? ~~~<!~CJ?e;: h:aa'tou ~uyip 'Ep~ou 1tOA.EOle;, Yl~(E'tat) 

'[X]I?~<!'?~' ~'?~(ta~a'tta) ~ß L, E~(aa'tou) ~~y(iM '~I?~(ou) 
~(OA.EOle;), ij~~~1? 'tt~~v 

[a]~'to6EV EYro il u1toÖo~evll Mapou ~E'ta 'tou E~OU ~~U'tepou auvolKou 
M [ o]~ EK 1tA.{lP,?~e; EKO~taa~l1v 1tapa <!?u 

4 'tou Olvou~evou vacat U1tO xnprov aou Eie; xdpae; il~rov, EPYOte; 
au'tole; Kat au't1] 't1] UA.lle~[~, . . ... 

5 OUK EV 1tpoaxit~a'tl 'ttVt Kat 1tA.aa~a'tt, E1t' Ö",E<Jt 'trov E~ile; 1moypa-
cpov~~; ~ap'tupOlv ewaa~e~Olv 

6 ~u't~ ~~~ ~1??<!~~I?~~I?1J<!~~'tOlV ~1J ~[u'trov] ~[a'ta1toX]1J [- - -],[- --] 
[---] 

2. 1. ~l!taU 5. {moypwpov'tOlV pap . 

,,[ - - - ] an Gold zweiundzwanzigeinhalb Solidi, jeder entsprechend dem Münz
standard von Hermupolis, das macht an Gold 22 1/2 Solidi, jeder entsprechend dem 
Münzstandard von Hermupolis, welchen Preis ich, Maru, die Verkäuferin, gemeinsam 
mit meinem zweiten Lebensgefährten N.N. an Ort und Stelle vollständig erhalten habe 
von dir, dem Käufer N.N., aus deinen Händen in unsere Hände, tatsächlich und wahr
haftig, nicht verstellt und fingiert, im Beisein der im folgenden unterschreibenden 
Zeugen, die dies beobachteten und zusätzlich deren (sc. der Solidi) Empfang bezeugten 
[--- ]". 



Das Recto der koptischen Mieturkunde CPR IV 114 121 

2. lwtOEro<; (I. lllltou): Derselbe Fehler begegnet auch in P.Oxy. XX 2270, 17. Wenig 
wahrschein'Iich ist die Lesung lllltOU Co<;, da der drittletzte Buchstabe eher E als u ist. 

3. Mapou ist in den griechischen Papyri sonst nur als männlicher Name bezeugt. 
Allerdings bietet das koptische Material Belege für eine Verwendung als Frauenname; s. 
P.Oxy. 3.IB/88 B(1), ed. A. Alcock, Orientalia 62 (1993) 84; P.Bal. 244, 3 Komm. Die 
Form ist wohl als Kurzform oder Genitiv zum Namen Mapou<; (männlich und weiblich) zu 
deuten. 

Il€"tlx 1:OU EIlOU O€U"tEPOU ouvotJcou: Das Wort OUVOtKO<;, eigentlich der "Mitbewoh
ner", meint hier offenkundig im gesteigerten Sinne den "Lebensgefährten" und vielleicht 
sogar den "Ehemann". Ein solcher Gebrauch ist, soweit ich sehe, in den Papyri ohne 
Parallele und auch sonst eher ungewöhnlich. Gut bezeugt ist freilich die entsprechende Ver
wendung anderer Wörter aus derselben Wortfamilie, so z.B. oUVOtKeOta, "eheliches Zusam
menleben", und OUVOlKEro, "zusammenwohnen als Eheleute" (v gl. WB II 545 s. vv.). Zur 
Zählung von Eheverhältnissen vgl. etwa P.Cair.Masp. I 67005, 22: Kat 1l1l0EV KA1]POVO
Il~oaoa Kat 1:OU ltpOl'tOU Kat "tou oeU"tEpou avopo<;. 

M [ o]'!: Der dritte Buchstabe ist vermutlich entweder ein p oder ein 1:. 

4 . ~~r?t<; a{l'tOl<; Kat a{l'tn 1:n aA1]e~~~: Für diesen Passus gibt es nur eine Parallele, 
nämlich den Kaufvertrag über einen Hausanteil SB VI 8987, 24 (Oxy., 644/5): alto xetpmv 
Ei<; XElpa<; EpYOt<; aU1:Ol<; Kat aU1:TI 1:TI [OU]vaIlEt Kat aA1]ed~ K1:A. Die Stelle wird vom 
Herausgeber H. Zilliacus, Eranos 38 (1940) 88 wie folgt übersetzt: "von Hand in Hand, 
unbedingt und zwangsweise und wahrlich" etc. Besser bezeugt ist in Urkunden des 6. und 7. 
Ih. die Wendung EPYCP (Kat) OUVUIlEt. Es handelt sich, wie es scheint, um Bekräftigungs
formeln, die strafbewehrt waren; vgl. P.Münch. I 4 und 5 Verso, 35 Komm. (S. 58). 

5 . OUK EV ltpOOX~lla1:t 1:LVt Kat 1tAUOllan: Dieser Passus ist gänzlich einzigartig. 
Die Begriffe ltPOoXll~~'und ltAuof,la sind in'den Papyri extrem selten. Ersterer wird in 
dieser Quellengruppe ansonsten nur im Sinne von Gewand verwendet, letzterer für Produkte 
des Handwerks, die aus weichen Materialien geformt werden, so etwa Pillen und Stuck. Für 
die metaphorische Verwendung 1tpooXllf,la = "Vorwand", "Deckmantel" bzw. "Verstellung" 
und ltAuOlla = "Erfindung", "Fälschung" bzw. "Täuschung", die an unserer Stelle gemeint 
sein dürfte, bieten die Papyri keinen weiteren Beleg. Gut bezeugt ist in den Papyri aller
dings, dem allgemeinen Sprachgebrauch entsprechend, die Verwendung anderer Wörter der 
Familie ltAaooro wie etwa ltAa01:o<; zur Bezeichnung von Fälschungen oder Gefälschtem; 
vgl. nur WB II 313 s. v. und H. Förster, Wörterbuch der griechischen Wörter in den kopti
schen dokumentarischen Texten, Berlin, New York 2002, 650 s. VV. 

Elt' ö\jfeal 1:mv €~ft<; {J1toypaq>oV'trov llaP1:UProv: Diese Formel findet sich auch in der 
engen Parallele aus Hermupolis SB XVIII 13173, 44--45 (in der Edition dieses Textes heißt 
es zwar EV ö\jfeot, doch sollte wohl auch dort wie bei uns und in den Parallelen Elt' Ö\jfeol 
gelesen werden; die mutmaßliche Fehllesung ist leicht erklärlich, da v und lt sich in dieser 
Schrift einzig dadurch unterscheiden, daß lt an den folgenden Buchstaben anbindet, v da
gegen nicht). Das Formular ist lokaltypisch für Hermupolis. In Aphrodites Korne (Antaio
polites) heißt es dagegen: Elt' Ö\jfeOl 1:mv €~ft<; {J1toypaq>ov1:rov VOlltllrov llaP1:UProv K1:A.; 
s. etwa P.Mich. XIII 662, 35 und 664,19 (645? bzw. 6OO11? [so R. S. Bagnall, K. A. Worp, 
ZPE 148 (2004) 25lf.]); P.Michael. 40, 19f. (544 oder 559); 45,40 (540) etc. 

5-6. eeo:aaf,lEvrov ~U1:~ ~~~ ~~?ql!-~~:'!~1Jq~':'1:rov :D ~[u1:mv] ~[a1:altoX]D: Die 
hier vorgeschlagene Rekonstruktion orientiert sich an einem fast identischen Passus in 
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dem engen hermopolitanischen Paralleltext SB XVIII 13173, wo es wie folgt heißt (Z. 45-
46): 9wauIlEvOlv Kui 1tpoallup't'Up'T\aav'tOlv 't"fi uu'toov KU'tU1tOxil K'tA.. Das Wort KU't
U1tOxi] war bislang, und dies gilt für die gesamte Gräzität, einzig aus dem soeben erwähnten 
SB-Text bekannt, wo es insgesamt viermal erscheint (Z. 46, 83, 91 und 119). Was mit dem 
Ausdruck 1tpoallup't'UpEOl 'til Ku'tU1tOxil gemeint ist, wird aus den Zeugenunterschriften 
desselben SB-Textes deutlich (Z. 110-120). Diese beinhalten eine doppelte Bezeugung, 
nämlich sowohl für die Kaufurkunde als auch für die Zahlung (Mau;) bzw. den Empfang 
(KU'tU1tOXi]) des Preises. Die ersten drei Zeugen bestätigen den Kaufvertrag und die Zahlung, 
der vierte den Kaufvertrag und den Empfang des Preises: IlUP't'Upoo 't"fi 1tpaaEl ... IlUP't'Upoo 
ÖE Kui 'ti\ öOaEl / 't"fi Ku'tU1tOxil 'tou XP'Ua\o'U K'tA.. In den Urkunden aus Aphrodites Korne 
(Antaiopolites) verwenden die Notare in diesem Kontext anstelle von ö6al~ das Wort 
KU'tUßOA.i], so z.B. in SB XVIII 13320, 105 und öfter (613-641) . 
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Tafel 3 

zu Mitthof, S. 119ff. (P.Vindob. K 2569 = CPR IV 114) 


